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Zusammenfassung 
 
Im Rahmen des Projektes „Zukunftsvision Bünztal“ wurden Grundlagen analysiert, Probleme 
angesprochen sowie Grundsätze und Ziele für die künftige Entwicklung der Region diskutiert. 
Als zusammenfassendes Ergebnis dieser Planungsarbeit ergibt sich die Erkenntnis, dass, 
als massgebliche Grundlage für eine gedeihliche Entwicklung der Region, gesamtregionale 
Vorstellungen für die künftige Siedlungsentwicklung  formuliert werden müssen. Dabei 
sollen auch Überlegungen für neue, besser auf die Siedlungsentwicklung abgestimmte Ge-
meindestrukturen einfliessen. 
 
Dieser Bericht enthält eine zusammenfassende Übersicht über die Ergebnisse des Projektes 
„Zukunftsvision Bünztal“, sowie einen konkreten Vorschlag für Inhalt und Vorgehen bei der 
Erarbeitung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes Bünztal (REK Bünzt al), welches 
die angestrebten gesamtregionalen Vorstellungen für die künftige Siedlungsentwicklung ent-
halten soll. 
 
Zentrales Element des Projektes Zukunftsvision Bünztal waren drei Regionskonferenzen an 
denen Mitglieder von Gemeindebehörden und weitere Persönlichkeiten aus Wirtschaft und 
Politik Fragen zur Struktur und zur künftigen Entwicklung der Region diskutierten. Die Beila-
gen im Anhang 1  enthalten das zusammengefasste Ergebnis dieser Konferenzen.  
 
Die Region Bünztal ist traditionell ein bedeutender Arbeitsplatzstandort  und soll diesen 
Charakter auch in Zukunft bewahren. Dazu reicht es nicht aus, in den Nutzungsplänen der 
Gemeinden Zonen für Arbeitsplätze auszuscheiden. Als massgebliche Grundlage für das 
Regionale Entwicklungskonzept sollen deshalb mit einer Arbeitsmarktstudie die Bedürfnis-
se der ansässigen und die Möglichkeiten für die Ansiedlung zusätzlicher Betriebe ermittelt 
werden. 
 
Obwohl Siedlung und Verkehr einen engen Zusammenhang haben und die Verkehrsproble-
me zur Hauptsache eine Konsequenz aus der Siedlungsentwicklung sind, soll sich das Regi-
onale Entwicklungskonzept vorwiegend mit Fragen der Siedlungsentwicklung befassen, weil 
die Region, als Bindeglied zwischen Kanton und Gemeinden, für die Bearbeitung dieser Fra-
gen die richtige Ebene ist. Verkehrsfragen , die über lokale Probleme hinausgehen, können 
wegen der im Kanton Aargau kleinmassstäblichen Regionsstruktur nur in überregionalem 
bzw. kantonalem Rahmen angemessen bearbeitet werden. Der kantonale Richtplan Verkehr 
enthält entsprechende Vorgaben auch für die Region Bünztal. Diese müssen, selbstver-
ständlich unter aktiver Mitwirkung der Region, überprüft und konkretisiert werden. 
 
Auch Siedlung und Landschaft haben einen engen Zusammenhang. Mit dem Landschafts-
entwicklungsprogramm  (LEP) verfügt die Region über eine gute Grundlage für die weitere 
Entwicklung und Gestaltung der Landschaft. In diesem Bereich besteht kein unmittelbarer 
Planungsbedarf auf regionaler Ebene. Die Umsetzung der Ziele und Vorstellungen des LEP 
muss durch die Gemeinden, in engem Kontakt mit den betroffenen Bewirtschaftern gesche-
hen. Die Repla kann dabei über die bestehende Landschaftskommission Unterstützung leis-
ten.  
 
Dieser Bericht wird den Gemeinden, den benachbarten Regionalplanungsverbänden, dem 
Kanton und weiteren Interessierten zur Vernehmlassung zugestellt. Das Ergebnis wird in 
geeigneter Form in einen Schlussbericht einfliessen. 
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1. Grundlagen 
 
 Im Rahmen der „Zukunftsvision Bünztal“ sind Grundlagen zu verschiedenen Bereichen 

zusammengestellt und aufbereitet worden. Das Inhaltsverzeichnis im Anhang 2 gibt ei-
ne Übersicht über die wichtigsten Dokumente, die in einer separaten Beilage  zusam-
mengefasst sind. Aus diesen Grundlagen ergibt sich zusammenfassend folgendes Bild: 

 
- Mit rund 6600 Hektaren Fläche, 12 Gemeinden, einer Wohnbevölkerung von knapp 

35'000 Personen und rund 14'000 Arbeitsplätzen ist das Bünztal im kantonalen Ver-
gleich eine kleine Region mit einem allerdings starken Zentrum. Wohlen ist mit ei-
ner Wohnbevölkerung von 14'000 Personen, knapp 6000 Arbeitsplätzen und einer 
grossen Zahl zentralörtlicher Einrichtungen das Zentrum des ganzen Freiamtes mit 
Ausstrahlung weit über die engere Region Bünztal hinaus.  

 
- Hauptachse des motorisierten Individualverkehrs (MIV) ist die Bünztalstrasse, die in 

Teilbereichen die Kapazitätsgrenze nahezu erreicht hat, was zu entsprechenden 
Problemen, Immissionen und z.T. zu Ausweichverkehr führt. Sehr stark belastet ist 
auch die Querverbindung nach Bremgarten, insbesondere im Siedlungsgebiet von 
Wohlen.  

 
- Hauptachse des öffentlichen Verkehrs sind die SBB – Linie Lenzburg – Rotkreuz 

mit der Querverbindung nach Othmarsingen, sowie die Bremgarten – Dietikon - 
Bahn. Mit dem Halbstundentakt besteht ein angemessenes Grundangebot im Regi-
onalverkehr, unbefriedigend sind jedoch die Umsteigebeziehungen von der SBB auf 
die Hauptlinien und die fehlenden Schnellzüge. 

 
- Von 1990 bis 2005 hat die Wohnbevölkerung der Region um knapp 5000 Personen 

zugenommen, was einem mittleren Wachstum von rund 1% pro Jahr entspricht.  
 
- Die 12 Regionsgemeinden verfügen insgesamt über eine Reserve von rund 160 

Hektaren nicht überbaute Wohn- und Mischzonen, was einem Fassungsvermögen 
für eine Wohnbevölkerung von rund 10'000 zusätzlichen Personen entspricht. 
Wenn das Bevölkerungswachstum im gleichen Masse anhält wie in den vergange-
nen 15 Jahren, wird diese Reserve noch für rund 30 Jahre ausreichen. Nicht in die-
sen Zahlen enthalten ist das Projekt Ferropolis, weil dieses mit der Umwandlung 
von bisheriger Industriezone in eine gemischte Zone zusätzliche Kapazitäten für 
Wohnnutzung schaffen will.  

 
- Auffallend ist der Umstand, dass im Siedlungsbild der Region politische Grenzen in 

Teilbereichen nicht mehr wahrnehmbar sind: Wohlen und Villmergen sind praktisch 
zu einer zusammenhängenden Agglomeration zusammengewachsen. Das gleiche 
gilt für die Baugebiete von Dintikon, das Ballygebiet Villmergen, Dottikon und 
Hägglingen. 

 
- Mit rund 3100 ha Landwirtschaftszone, die von über 200 Landwirtschaftsbetrieben 

(davon rund 150 Hauptberuflichen) bewirtschaftet werden, hat die Landwirtschaft 
auch im Bünztal noch einen bedeutenden Stellenwert. 
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2. Siedlungsplanerische Probleme 
 
Die Beispiele im Anhang 4  illustrieren siedlungsplanerische Probleme, die im Zusam-
menhang mit den Arbeiten am Projekt Zukunftsvision Bünztal festgestellt wurden und 
die im Rahmen des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK)  bearbeitet und soweit 
gelöst werden sollen, wie dies auf regionaler Stufe möglich und sinnvoll ist. Der Katalog 
ist nicht abschliessend und wird bei der Erarbeitung des REK zu ergänzen sein. Zu-
sammenfassend ergeben sich folgende Erkenntnisse: 
 
- Die Ausscheidung der Baugebiete ist schlecht auf die Einzugsbereiche der Bahn-

haltepunkte  abgestimmt, deren Potenzial nicht ausgeschöpft wird. Aus regionaler 
Sicht besteht hier ein ausgesprochener Handlungsbedarf. Neben der Überprüfung 
der Bauzonenabgrenzung im Bereich der Bahnhaltepunkte ist auch zu untersuchen, 
ob neue Haltepunkte möglich und sinnvoll wären. 

 
- Die äussere Abgrenzung der Siedlungsgebiete ergibt in einzelnen Gemeinden sehr 

lange Grenzen zwischen Baugebiet und Kulturland.  Das hat für die am Zonen-
rand Wohnenden den Vorteil, dass sie von einer privilegierten Lage mit häufig wei-
ter Aussicht in die Landschaft profitieren. Diese langen Grenzen führen aber auch 
zu Problemen, vor allem, wenn die landwirtschaftliche Nutzung direkt an Einfamili-
enhausgärten grenzt. Langfristig sind deshalb eindeutige, in der Landschaft ables-
bare und entsprechend gestaltete Grenzen zwischen Baugebiet und Kulturland an-
zustreben. Diese festzulegen, ist eine der Zielsetzungen des REK. 

 
- Weil die Nutzungsplanung in der Kompetenz der politischen Gemeinden liegt, wird 

eine sachlich objektive Siedlungsplanung erschwert, wenn das Siedlungsgebiet  
über politische Grenzen hinaus zusammengewachsen ist. Entsprechende Probleme 
zeigen sich besonders auffällig im Nahbereich des Bahnhofs Dottikon - Dintikon , 
wo sich das Siedlunbgsgebiet über drei Gemeinden erstreckt und offensichtlich kein 
über diese Grenzen hinausgehendes Gesamtkonzept für die bauliche Entwicklung 
besteht. Ähnliche Verhältnisse bestehen zwischen Wohlen und Villmergen  im A-
real „Ferropolis“, das für beide Gemeinden heute am Rand liegt, mit der neuen Nut-
zung aber eine Zentrumsfunktion bekommen soll. Unmittelbar angrenzend an die-
ses künftige Zentrum ist im Zonenplan der Gemeinde Villmergen z.B. noch Land-
wirtschaftszone ausgeschieden. 

 
- Ein letztlich siedlungsplanerisches Problem illustriert auch das Problembeispiel 10, 

welches das übergeordnete Strassennetz im Freiamt zeigt. Im Freiamt, verstanden 
als der Raum zwischen Lenzburg und Rotkreuz, besteht keine Hochleistungsstras-
se in Form einer Autobahn. Die beiden Längsachsen übernehmen heute und in Zu-
kunft in zunehmendem Masse diese Funktion. Im Kantonalen Richtplan ist vorge-
sehen, den Abschnitt der Bünztalstrasse zwischen Wohlen und Lenzburg auf vier 
Spuren auszubauen und damit faktisch zu einer Autobahn aufzuwerten. Das sied-
lungsplanerische Problem besteht darin, dass die Hauptachsen des Strassennet-
zes innerhalb der Siedlungsgebiete  der Dörfer liegen, was zu entsprechenden 
Immissionen (Lärm- und Luftbelastung) führt und eine Trennwirkung zur Folge hat. 
Die damit zusammenhängenden Verkehrsprobleme lassen sich ohne Einbezug 
siedlungsplanerischer Aspekte nicht lösen und sollen deshalb im REK thematisiert 
werden. 
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3. Kommunale Entwicklungsvorstellungen  
 
Der Anhang 3  zeigt das in drei Tabellen zusammengefasste Ergebnis einer Umfrage 
bei den Gemeinden, die im Frühjahr 2006 durchgeführt wurde und Hinweise auf die 
Entwicklungsvorstellungen der Gemeinden aufzeigt. 

 
- Mit Ausnahme der Gemeinde Wohlen, die sich primär als Regionalzentrum mit ent-

sprechenden Funktionen und Aufgaben sieht und der Gemeinde Villmergen, die ih-
re Bedeutung als Industriestandort betont, sehen sich alle Gemeinden in erster Li-
nie als Wohngemeinden , wobei viele den noch ländlichen Charakter speziell her-
vorheben. 

- Kurzfristig wird mit einem gesamtregionalen Bevölkerungswachstum  von rund 
3000 Personen gerechnet, was im Mittel einer jährlichen Zunahme von rund 2 % 
entspricht. Längerfristig wird eine Gesamtbevölkerung von rund 44'000 Personen 
prognostiziert, was etwa dem Fassungsvermögen der Bauzonen entspricht. (Das 
Projekt Ferropolis, das für 2000 – 3000 Personen Wohnraum schaffen will, ist in 
diesen Zahlen nicht enthalten.) 

- Auch bei den Arbeitsplätzen wird mit einem Zuwachs gerechnet. Langfristig sollen 
rund 3000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden, was einem mittleren Zu-
wachs von rund 1 % pro Jahr entspricht, ein Ziel, das nur erreicht werden kann, 
wenn gezielte Anstrengungen zur Ansiedlung neuer Arbeitsplätze unternommen 
werden. (Auch diese Zahlen enthalten das Projekt Ferropolis, das allein mit rund 
3000 zusätzlichen Arbeitsplätzen rechnet, noch nicht.) 

- Praktisch alle Gemeinden erachten es als notwendig, in absehbarer Zeit den kom-
munalen Zonenplan  anzupassen: Das ist eine gute Ausgangslage, um mit einem 
Regionalen Entwicklungskonzept übergeordnete regionale Gesichtspunkte in diese 
planerische Arbeit einzubringen.  

- Alle Gemeinden gehen davon aus, dass die Anzahl Vollerwerbsbetriebe in der 
Landwirtschaft  weiter zurückgehen wird. Ausserhalb der Baugebiete ist damit zu 
rechnen, dass von den heute noch 90 Vollerwerbsbetrieben etwa ein Drittel aufge-
ben wird. Damit stellt sich die Frage, was mit den nicht mehr für die Landwirtschaft 
benötigten Gebäuden geschehen soll, ein Problem, dass sich nicht nur im Bünztal, 
sondern im ganzen Kanton und in der ganzen Schweiz stellt und das deshalb über-
regional diskutiert und gelöst werden muss. 

- Die spezifischen Probleme  sind je nach Lage und Grösse der Gemeinden unter-
schiedlich. Diejenigen, die an den Hauptverkehrsachsen liegen, leiden insbesonde-
re unter den durch den Verkehr verursachten Immissionen. 

- Der Steuerfuss 2006  zeigt eine Bandbreite zwischen 95% in Villmergen und 123% 
in Hendschiken und ist ein Hinweis auf die unterschiedlichen finanziellen Möglich-
keiten der Gemeinden. 

 

Im Rahmen des REK müssen die kommunalen Entwicklungsvorstellungen ge-
meinsam diskutiert und unter den Gemeinden abgestimmt werden. Für die re-
gionalen Belange ist ein regionales Leitbild  mit konkreten, auf die Bedürfnisse 
der Region bezogenen Entwicklungsvorstellungen zu erarbeiten. 
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4. Grundsätze und Ziele für die künftige Entwicklun g der Region 
 
An der 3. Regionskonferenz im Juni 2006 wurden mögliche Grundsätze und Ziele für 
die künftige Entwicklung der Region vorgestellt und in Gruppen diskutiert (vgl. Anhang 
1.3). Diese Diskussion muss im Rahmen des REK weitergeführt werden. Als vorläufi-
ges Zwischenergebnis ergeben sich die folgenden Formulierungen:  
 
 
4.1 Allgemeine Grundsätze und Ziele  
 

- Das mit den bestehenden Zonenplänen ausgeschiedene Siedlungsgebiet soll 
auch langfristig nicht nach aussen erweitert werden. Korrekturen und Anpas-
sungen der äusseren Abgrenzung sind möglich und teilweise erwünscht.  

 
- Bei ausgewiesenem Bedarf sind zusätzliche Einzonungen von inneren Reser-

ven, insbesondere im Bereich von Bahnhaltepunkten möglich. 
 
- Bauliche Verdichtung ist erwünscht, muss jedoch mit einer guten Erschliessung 

durch den öffentlichen Verkehr verbunden sein.  
 
- Das Verkehrswachstum soll durch geeignete Massnahmen so weit als möglich 

auf den öffentlichen Verkehr und den Langsamverkehr (Fuss- und Veloverkehr) 
gelenkt werden.  

 
- Die bestehenden Qualitäten der Landschaft sind zu erhalten und aufzuwerten. 
 

 
 

4.2 Konkrete Thesen zu einzelnen Bereichen 
 
4.21  Bereich Siedlungsstruktur und –entwicklung 
 

- Das Siedlungsgebiet Wohlen - Villmergen ist als Regionales Zentrum  ge-
meinsam  weiter zu entwickeln und zu gestalten. 

 
- Das Siedlungsgebiet Dintikon-Ballygebiet Villmergen-Dottikon-Hägglingen ist 

als regionales Nebenzentrum  mit Arbeitsplätzen an den Verkehrsachsen und 
attraktiven Wohnlagen gemeinsam  weiter zu entwickeln und zu gestalten. 

 
- In den übrigen Gemeinden sind die Siedlungsgebiete mit Schwerpunkt auf ho-

her Wohnqualität in ländlicher Umgebung  zu erhalten und zu gestalten, mit 
Arbeitsplätzen als ergänzende Nutzung an dafür gut geeigneten Standorten. 
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4.22  Bereich Landschaft - Landwirtschaft 
 

- Für die langfristig weiterbestehende Landwirtschaft sind bestmögliche Voraus-
setzungen für eine nachhaltige Produktion zu schaffen. 

 
- Neben der Produktion von Nahrungsmitteln hat die Landwirtschaft eine mass-

gebliche Bedeutung für die Gestaltung und Pflege der Landschaft. Die dafür ge-
leisteten Aufwendungen sind abzugelten. 

 
- Die im Landschaftsentwicklungsprogramm (LEP) enthaltenen Ziele und Grund-

sätze sind in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden, den Grundeigentü-
mern und den Bewirtschaftern zu präzisieren und umzusetzen. 

 
 
 

4.23 Bereich Verkehr 
 

- Das übergeordnete Strassennetz ist im Rahmen eines überregionalen Ge-
samtkonzeptes für das ganze Freiamt  überprüfen. Dabei ist insbesondere 
das Problem der überlasteten Autobahnzufahrten zu lösen. Diese Aufgabe 
muss durch den Kanton unter aktiver Mitwirkung der betroffenen Regionen 
wahrgenommen werden. 

 
- Die SBB – Linie Lenzburg – Rotkreuz ist als Hauptachse für den öffentlichen 

Personenverkehr zu erhalten und zielgerichtet zu fördern. Die Lage einzelner 
Haltepunkte ist zu überprüfen und wo möglich besser auf das Siedlungsgebiet 
abzustimmen. 

 
 
 
4.24  Gemeindestrukturen, die Region im Kanton 
 

- Die Gemeindegrenzen sind, insbesondere im Bereich der über die heutigen 
Grenzen zusammengewachsenen Siedlungsgebiete zu überprüfen und den 
heutigen und künftigen Gegebenheiten der Siedlungsentwicklung anzupassen. 

 
- Für die überregionale Zusammenarbeit sind neue Strukturen zu schaffen, wel-

che eine effiziente Bearbeitung der überkommunalen Probleme erleichtern. 
 
 
 

Im Rahmen des REK müssen diese Ziele breit diskutiert, nach Bedarf überar-
beitet und ergänzt werden. Als Resultat sollen regional gut abgestützte Grund-
sätze als Vorgabe für weitere Planungen  resultieren. 
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5. Programm für die Erarbeitung eines regionalen En twicklungskonzeptes (REK) 

 

5.1 Allgemeines 

Als zusammenfassendes Ergebnis des Projektes Zukunftsvision Bünztal ergibt sich 
die Folgerung, gesamtregionale Vorstellungen für die künftige Siedlungsentwicklung 
zu erarbeiten. Solche wurden im Bünztal erstmals Ende der 70-er Jahre des letzten 
Jahrhunderts im Rahmen der Erarbeitung des damals noch bestehenden Regionalen 
Richtplans entwickelt. Dieser blieb ohne massgebliche Wirkungen, weil die entspre-
chenden Rechtsgrundlagen zur Durchsetzung der Konzepte fehlten. Die Regionalen 
Richtpläne wurden in der Folge abgeschafft und durch den 1996 erstmals erlassenen 
Kantonalen Richtplan ersetzt. Dieser Plan beschränkt sich im Bereich Siedlung je-
doch weitgehend auf die generalisierte Darstellung der kommunalen Zonenpläne. 
Regionale oder gesamtkantonale Konzepte sind im Bereich Siedlung nicht erkennbar. 
Die Frage, ob und in welchem Ausmass sich eine Gemeinde weiterentwickeln soll, 
wird von Fall zu Fall, in direkten Auseinandersetzungen zwischen den Gemeinden 
und dem Kanton diskutiert und entschieden. Die Regionen verfügen über keine 
Grundlagen, welche regionale Gesichtspunkte und Interessen in einer Form enthal-
ten, die es erlaubt, kommunale oder kantonale Planungen aus regionaler Sicht zu 
beurteilen. 
 
Das im Folgenden skizzierte Programm zeigt auf, wie ein regionales Entwicklungs-
konzept für den Bereich Siedlung  ausgestaltet und erarbeitet werden kann. Als 
massgebliche Vorarbeiten dienen die im Laufe der „Zukunftsvision Bünztal“ erarbeite-
ten und in diesem Bericht vorgestellten Grundlagen und Erkenntnisse.  

 
 
5.2 Grundlagen, Probleme 
 
 Die im Rahmen der Zukunftsvision Bünztal geleisteten Vorarbeiten (vgl. Kap. 1 und 2 

dieses Berichtes) werden überprüft, wo nötig aktualisiert und nach Bedarf ergänzt. 
 
 
5.3 Zielsetzungen, regionales Leitbild 
 

 Die im Kap. 4 dieses Berichtes formulierten Zielsetzungen werden weiter diskutiert 
und zu einen regionalen Leitbild weiterentwickelt, das mindestens folgenden Inhalt 
haben soll: 

 
- Grundsätze und Ziele zur Entwicklung der Gesamtregion im Bereich Siedlung  
- Stellung und Charakter der einzelnen Gemeinden im regionalen Zusammenhang 
- Generelle Konsequenzen für die künftige Entwicklung der einzelnen Gemeinden 
- Hinweise auf vertiefte interkommunale Zusammenarbeit 

 
 



  8 

5.4 Inhalt und Aussagen des regionalen Siedlungskon zeptes 
 
 Der detaillierte Inhalt des REK wird sich im Laufe der Arbeit ergeben. Folgende The-

men sollen als Schwerpunkte bearbeitet werden: 
 
 
5.41 Nutzungsstruktur der Bauzonen 
 
 Ausgangslage für das REK sind die bestehenden Bauzonen. Diese werden grund-

sätzlich als Gegebenheit betrachtet, deren Gesamtfläche nicht massgeblich verändert 
werden kann. Denkbar sind jedoch Veränderungen der inneren Struktur, insbesonde-
re die Umwandlung von heute reinen Arbeitszonen in Zonen mit gemischter Nutzung, 
wie das Beispiel Ferropolis eindrücklich zeigt. Solche Umstrukturierungen können er-
hebliche Auswirkungen auf die Kapazität des ganzen Siedlungsgebietes haben und 
sind deshalb von regionaler Bedeutung. Im REK soll deshalb die Grundstruktur des 
Siedlungsgebietes in Bezug auf Nutzung  (Wohnen, gemischte Zonen, Arbeits-
platzgebiete, Zentren) überprüft, diskutiert und generell festgelegt werden. 

 
 
5.42 Überprüfen der Bauzonenränder 
 
 Aus regionaler Sicht ist neben der Lage und Fläche der Bauzonen insbesondere die 

Abgrenzung zwischen Baugebiet und Kulturland  ein zentrales und planerisch 
wichtiges Thema. Wenn diese Grenzen klar definiert sind, können sie entsprechend 
gestaltet werden. Daraus resultiert ein Gewinn für die Landschaft und die Siedlung. 
Ein schönes, wohnliches Dorf ist mehr als eine zufällig wachsende Ansammlung von 
Häusern. Nur wenn ein Ort als Ganzes, in Hinblick auf eine bestimmte Form und 
Grösse geplant und gestaltet wird, entsteht Siedlungs- und Wohnqualität. Gut gestal-
tete Siedlungsränder reduzieren auch die Konflikte zwischen Siedlung und Landwirt-
schaft. 

 
 Im Rahmen des REK sollen deshalb die Grenzbereiche zwischen Siedlung und Land-

schaft überprüft werden, mit dem Ziel, langfristig eindeutige Grenzen zwischen Bau-
gebiet und Kulturland zu schaffen und diese auch entsprechend zu gestalten. Diese 
Arbeit muss primär auf kommunaler Ebene geschehen und erfordert deshalb eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Region. 

 
 
5.43 Innere Reserven 

 
Neben den ausgeschiedenen Bauzonen bestehen in fast allen Gemeinden „innere 
Reserven“, d.h. kleinere und grössere unüberbaute Gebiete, die ganz oder mehrheit-
lich von Bauzonen umgeben, jedoch der Landwirtschaftszone zugeteilt sind. Ver-
schiedene dieser Flächen liegen im Nahbereich von Bahnstationen, weshalb es 
grundsätzlich sinnvoller wäre, solche Flächen zu überbauen, als andere, selbst ein-
gezonte, die peripher gelegen sind. Im Rahmen des REK sollen diese inneren Reser-
ven analysiert und deren künftige Bedeutung im regionalen Zusammenhang diskutiert 
und umschrieben werden. Weil das zu zusätzlichen Einzonungen führen kann, müs-
sen auch Fragen von Kompensationen und Etappierung der Überbauung diskutiert 
werden.  
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5.44 Erschliessung mit öffentlichem Verkehr 
 
 Ein zunehmend wichtiges Kriterium für die Qualität des Siedlungsgebietes ist dessen 

Erschliessung mit öffentlichem Verkehr. Die absehbare Überlastung des Strassen-
netzes kann nur gemildert werden, wenn es gelingt, einen zunehmenden Anteil der 
Mobilität auf den öffentlichen Verkehr zu lenken.  

 
 Deshalb sollen die Siedlungsgebiete im Rahmen des REK in Bezug auf die Er-

schliessungsqualität mit öffentlichem Verkehr (gut, hinreichend, ungenügend, gar 
nicht) beurteilt und dargestellt werden. Daraus ergeben sich Anregungen und Hinwei-
se für mögliche Verbesserungen im öffentlichen Verkehr, aber auch Konsequenzen 
für die Abgrenzungen der Siedlungsgebiete und die Etappierung der Überbauung. 

 
 
5.45 Langsamverkehr 
 
 Das künftige Verkehrswachstum kann nur bewältigt werden, wenn alle Verkehrsträ-

ger ihren Anteil dazu beitragen. Innerhalb des Siedlungsgebietes kommt dabei dem 
Langsamverkehr (Fusswege, Radwege) eine zunehmende Bedeutung zu. Im Rah-
men des REK soll deshalb das Rad- und Fusswegnetz als wichtiges Erschliessungs-
element thematisiert werden. 

 
 
5.46 Gemeindestrukturen 
 
 Weil die Siedlungsentwicklung im Bünztal viele Gemeindegrenzen überschritten hat, 

ist es unausweichlich, die Fragen der künftigen Siedlungsentwicklung überkommunal 
zu diskutiern und zu koordinieren.  

 
Der Bauzonenplan, als massgebliches Instrument der Nutzungsplanung, wird jedoch 
auf kommunaler Ebene beschlossen und diese Zuständigkeit steht im Rahmen des 
REK nicht zur Diskussion. Deshalb werden in einzelnen Gebieten Grenzbereinigun-
gen oder sogar Gemeindezusammenschlüsse ernsthaft diskutiert werden müssen. 

 
Im Rahmen des REK können diese politisch anspruchsvollen Fragen nicht abschlies-
send behandelt werden. Es wird jedoch möglich sein, Anregungen und Hinweise, die 
sich aus der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung ergeben, als Grundlage und Bei-
trag für eine umfassendere Diskussion zu formulieren und darzustellen.  

 
 
5.5 Gesamtkonzept 
 

Zusammenfassend ergibt sich ein regional abgestimmtes Gesamtkonzept mit Anga-
ben für die langfristige Dimensionierung, die generelle Nutzungsstruktur und Hinwei-
sen zur Etappierung des Siedlungsgebietes. Als praktisches Ergebnis soll ein Doku-
ment, bestehend aus Plan und Text vorliegen, welches den Gemeinden, der Region 
und dem Kanton als Vorgabe zur Diskussion, Bearbeitung und Beurteilung von kom-
munalen Entwicklungen dienen wird. 
 
Die Detailgestaltung des Siedlungsgebietes mit Zone n-, Erschliessungs- und 
Gestaltungsplänen bleibt nach wie vor Aufgabe der G emeinden. 
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5.6 Umsetzung 
 

Wie dieses Konzept rechtlich und planerisch umgesetzt wird, muss noch im Einzel-
nen diskutiert und festgelegt werden. Grundsätzlich soll dies mit den bestehenden 
Planungsinstrumenten,  d.h. mit dem Richtplan auf kantonaler und mit den Zonen-
plänen auf kommunaler Ebene geschehen. Ein neues regionales Planungsinstrument 
ist nicht vorgesehen. Gewisse Anpassungen an den bestehenden Instrumenten und 
am heute üblichen Vorgehen werden jedoch nötig sein. Als Denkansatz dient einst-
weilen folgendes Modell: 
 
- Die im REK festgelegten, langfristig verbindlichen Siedlungsgrenzen werden als 

übergeordnete Festlegung in den kantonalen Richtplan aufgenommen und bilden 
den verbindlichen Perimeter für die langfristige künftige Siedlungsentwicklung.  

 
- Innerhalb dieses Perimeters gestalten die Gemeinden ihr Siedlungsgebiet mit den 

Bauzonen, richten sich jedoch in Bezug auf generelle Nutzung nach den Struktur-
vorgaben des REK. Für die Überbauung der inneren Reserven werden Etappie-
rungsgrundsätze festgelegt. 

 
- Ausserhalb dieses Perimeters sind zusätzliche Einzonungen nur noch möglich, 

wenn sie auf einem umfassenden, regionalen Gesamtkonzept, d.h. auf einer Re-
vision des REK beruhen. Diese muss alle planerischen Aspekte berücksichtigen 
und in einem offenen Planungsprozess in der Region entwickelt werden. Diskus-
sionen zwischen einzelnen Gemeinden und dem Kanton über grössere oder klei-
nere Erweiterungen der Bauzonen soll es nicht mehr geben.  

 
Zur Umsetzung dieses Konzeptes wird auf kantonaler Ebene eine Anpassung des 
kantonalen Richtplanes im Kapitel S.2.1 (Siedlungsgebiet) erforderlich sein. Mit einer 
Baugesetzrevision sollte zudem eine bessere Möglichkeit zur Etappierung des Bau-
gebietes in Bezug auf Erschliessung und Überbauung geschaffen werden, z.B. mit 
einer Reservezone. 
 
Im Rahmen der zur Zeit laufenden Vorbereitung einer Revision des Baugesetzes wird 
diskutiert, ob auf einzelne Bereiche ausgerichtete, thematische Sachpläne als Grund-
lage für die Diskussion und Beurteilung von regionalen Planungsfragen geschaffen 
werden sollen. Das REK kann im Sinne eines Pilotprojektes zeigen, wie ein Sachplan 
für den Bereich Siedlung aussehen könnte. 
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5.7 Organisation der Planungsarbeit 
 
 Das REK soll in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden auf der einen und dem 

Kanton auf der andern Seite entwickelt werden. Federführend ist der Vorstand der 
Repla. Die praktische Arbeit wird durch ein für diese Aufgabe speziell beauftragtes 
Planungsbüro geleistet. Im Schema zeigt sich die Organisation wie folgt: 

 

 
 

-  Die Gemeinden sind die massgeblichen Partner bei der Erarbeitung des 
REK. 

-  Der Repla Vorstand leitet die Arbeit und koordiniert zwischen den Gemein-
den. 

-  Die Abgeordnetenversammlung, in der die Gemeinden ebenfalls vertreten 
sind, beschliesst das REK als regionale Vorgabe für kommunale und kan-
tonale Planungen. 

- Der Kanton führt als Genehmigungsinstanz die Oberaufsicht und sorgt für 
die Koordination mit dem kantonalen Richtplan.  

 
Die ganze Arbeit soll als offener Planungsprozess  mit möglichst direktem Ein-
bezug von massgebenden Schlüsselpersonen in den Gemeinden durchgeführt 
werden. Sie wird nur zu einem Ziel führen, wenn die Gemeinden bereit sind, ak-
tiv mitzuarbeiten. 
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5.8  Planungsablauf und Aufwand 
 
 Wie diese Planung im Einzelnen durchgeführt werden soll und welcher Aufwand da-

für insgesamt erforderlich ist, muss im Rahmen einer Submission unter Planungs-
fachleuten ermittelt werden. Dabei muss auch die Art und Weise, wie mit den Ge-
meinden zusammengearbeitet wird, genau überlegt werden. Die folgenden Hinweise 
geben Anhaltspunkte für den möglichen Ablauf und den zu erwartenden Aufwand für 
die Repla, der sich in drei Phasen wie folgt gliedern kann: 
 
 
Phase 1: Vorarbeiten, Grundlagen, Leitbild (vgl. Ka p. 5.1 – 5.3) 
 

 Zeitbedarf:  ca. 4 Monate 
 Planungsaufwand Repla: ca. Fr. 15'000.- 

 
 
Phase 2: Analyse Siedlungsgebiet (vgl. Kap. 5.4) 
 

 Zeitbedarf:  ca. 6 Monate 
 Planungsaufwand Repla: ca. Fr. 20'000.- 

 
 
Phase 3: Regionales Konzept (vgl. Kap 5.5) 
 

 Zeitbedarf:  ca. 8 Monate 
 Planungsaufwand Repla: ca. Fr. 25'000.- 

 
 
Insgesamt ist mit den erforderlichen Reservezeiten und Abschlussarbeiten mit einer 
Planungszeit von ca. 2 Jahren und einem Planungsaufwand in der Grössenordnung 
von rund Fr. 60'000.- zu rechnen. Verteilt auf zwei Jahre und mit einer massgeblichen 
Beteiligung des Kantons kann der Aufwand im ordentlichen Budget Platz finden. 
 
Nach jeder Phase soll unvoreingenommen diskutiert werden, ob aufgrund der Ergeb-
nisse Korrekturen am Konzept und Vorgehen erforderlich sind.  
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6. Wirtschaft, Arbeitsmarktstudie 
 
 Das untere Bünztal ist traditionell ein bedeutender Arbeitsplatzstandort und die Regi-

onskonferenzen haben ergeben, dass dieser Charakter auch in Zukunft erhalten blei-
ben soll. Daraus ergibt sich die Zielsetzung, dass nicht nur die Wohnbevölkerung, 
sondern auch die Zahl der Arbeitsplätze zunehmen soll. 

 
 In verschiedenen Gemeinden bestehen noch grössere unüberbaute Flächen, die für 

Arbeitsplätze eingezont sind. Eine grössere Reserve ist auch das Areal „Ferropolis“ 
das seit Jahren brach liegt und nun einer neuen, gemischten Nutzung zugeführt wer-
den soll. Im zunehmend härteren Standortwettbewerb genügt das Bereitstellen von 
Flächen für Arbeitsplätze jedoch nicht mehr, - es sind besondere Anstrengungen nö-
tig, um bestehende Betriebe zu erhalten und neue zu gewinnen.  

 
 Mit einer Arbeitsmarktstudie sollen deshalb die Bedürfnisse der ansässigen Betrie-

be und die Möglichkeiten für die Ansiedlung neuer Betriebe generell untersucht wer-
den. Diese Studie wird nicht nur eine wichtige Grundlage für das REK sein, sondern 
auch einen Beitrag zu Förderung der Region als Arbeitsplatzstandort leisten. Auf-
grund einer Richtofferte ist dafür mit Kosten in der Grössenordnung von Fr. 30'000.- 
zu rechnen. Sie sollte deshalb möglichst rasch durchgeführt werden. 

 
 
 
7. Verkehr, Landschaft, Landwirtschaft 

 Die Siedlungsentwicklung ist ein zentrales und massgeblich bestimmendes Element 
der räumlichen Entwicklung einer Region. Sie steht jedoch in engem Zusammenhang 
mit der Entwicklung des Verkehrs und der Landschaft. Die Landschaft ihrerseits ist 
neben der Siedlungsentwicklung massgeblich durch die Landwirtschaft geprägt.  

 
 Trotzdem sind im vorstehenden Programm für das REK diese Bereiche einstweilen 

ausgeklammert und zwar aus folgenden Gründen: 
 

 Im Gegensatz zum Bereich Siedlung enthält der kantonale Richtplan  grundlegende 
Vorgaben und Konzepte für die künftige Entwicklung des Verkehrs  und einen 
möglichen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, sowohl im privaten, wie im öffentlichen 
Verkehr. Als bedeutendste Vorhaben im Strassennetz sind in der Region Bünztal der 
Ausbau der Bünztalstrasse zwischen Wohlen und Lenzburg auf vier Spuren, sowie 
die Südumfahrung Wohlen im Richtplan enthalten. Beide Vorhaben werden, wenn sie 
realisiert werden, Auswirkungen bis weit über die Region hinaus haben. Die Überprü-
fung des Richtplanes Verkehr ist deshalb eine Aufgabe, die nur durch den Kanton 
wahrgenommen werden kann. Die Region muss diese Arbeiten massgeblich beglei-
ten, kann sie aber nicht von sich aus durchführen.  

 
Im Bereich Landschaft  besteht mit dem Landschaftsentwicklungsprogramm (LEP) 
eine gute Grundlage für die überkommunale und überregionale Landschaftsentwick-
lung und deshalb kein unmittelbaraer Handlungsbedarf für weitere Planungen auf re-
gionaler Ebene. Die Umsetzung des LEP muss auf kommunaler Stufe und in enger 
Zusammenarbeit mit den Bewirtschaftern erfolgen, die Repla kann über die Land-
schaftskommission Unterstützung leisten. Nach Abschluss des REK wird eine Über-
prüfung des LEP jedoch sinnvoll sein. 
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 Obwohl die Landwirtschaft  die Gestaltung der Landschaft massgeblich prägt, be-
steht kein unmittelbarer planerischer Handlungsbedarf auf regionaler Ebene, weil die 
Repla über keine Instumente und Mittel verfügt, um die Landwirtschaft direkt zu be-
einflussen. Entscheidend für die Zukunft der Landwirtschaft wird die Landwirtschafts-
politik sein, wofür primär der Bund und die Kantone zuständig sind.  

 
 
 
8. Schlussbemerkungen, weiteres Vorgehen 
 
 Dieser Bericht wird, als zusammenfassendes Ergebnis des Projektes „Zukunftsvision 

Bünztal“, den Regionsgemeinden, den benachbarten Regionalplanungsverbänden 
und dem Kanton zur Vernehmlassung zugestellt. (21. August bis 29. September 
2006)  

 
Er kann auch auf den Internetseiten der Gemeinde Wohlen (www.wohlen.ch) unter 
den Stichworten „Projekte/Regionalplanung“, sowie beim Kanton (www.ag.ch) unter 
den Stichworten Raumentwicklung/Replas/aktuelle Projekte eingesehen werden. 

 
Über das weitere Vorgehen entscheidet der Vorstand der Repla aufgrund des Ergeb-
nisses der Vernehmlassung. 
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Zukunftsvision Bünztal 1. Konferenz vom 22. Juni 20 05 
 
 
Die im Folgenden erwähnten Themen wurden an der Konferenz anhand von Grafiken erläutert. 
Alle Teilnehmenden hatten anschliessend die Möglichkeit, mit roten Punkten auf grossen Plaka-
ten ihre persönliche Beurteilung und Einschätzung in Bezug auf die künftige Entwicklung, sowie 
die aus ihrer Sicht wichtigen Ziele und Anliegen in den Bereichen Ortsplanung und Verkehr zum 
Ausdruck zu bringen. Die folgenden Zahlen und Stichworte zeigen das zusammenfassende Er-
gebnis dieser Beurteilung.  
 
 
Entwicklung der Wohnbevölkerung: 
 
- heute:  ca. 35’000 
- mittelfristig:  ca. 40’000 
- langfristig: ca. 45'000 (= Kapazität der Zonenpläne) 
 
 
Entwicklung der Arbeitsplätze: 
 
- heute:  ca. 13’800 
- mittelfristig:  ca. 15'000 – 17’000 
- langfristig: ca. 15'000 – 20’000 
 
 
 
Ortsplanung 
 
- bessere Koordination der Planung über Gemeindegrenzen hinweg. 
- regionale Vorgaben für bauliche Entwicklung. 
- gemeinsame Ortsplanung in zusammengewachsenen Siedlungsgebieten. 
- Grenzbereinigungen anstreben. 
- Gemeindezusammenschlüsse sind denkbar. 
 
 
 
Verkehr 
 
- Die Ortszentren vom Verkehr entlasten. 
- Die Bünztalstrasse soll ausreichend Kapazität für den regionalen Verkehr beibehalten. 
- Auf der SBB – Linie ist ausreichend Kapazität für den Personenverkehr freizuhalten. 
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Zukunftsvision Bünztal                                           2. Konferenz vom 23.11.2005 
 
Die folgenden Fragen wurden an der Konferenz erläutert. Alle Teilnehmenden hatten anschliessend die 
Möglichkeit, mit roten Punkten auf grossen Plakaten ihre Haltung zu den gestellten Fragen zum Ausdruck 
zu bringen. Die Zahlen in den Antwortfeldern nennen die Anzahl gesetzte Punkte. 
 
 

Antworten  Fragen 

Zustimmung Vorbehalte Ablehnung 

1. Erachten Sie es als richtig, dass die Repla 
im Rahmen eines regionalen Siedlungs-
konzeptes überkommunale Vorgaben und 
Randbedingungen für die künftige Sied-
lungsentwicklung der Region erarbeitet und 
festlegt? 
 

 
20 

(63%) 

 
11 

(34%) 

 
1 

(3%) 

2. Soll die Repla in den Bereichen Landwirt-
schaft und Landschaft planerisch tätig wer-
den? 
 

21 
(64%) 

10 
(30%) 

2 
(6%) 

3. Soll die Arbeit des Vereins „Erlebnis Frei-
amt“ weitergeführt und durch die Regionen 
unterstützt werden? 
 

16 
(49%) 

11 
(33%) 

6 
(18%) 

4. Soll die Repla mit einer Arbeitsmarktstudie 
Grundlagen für eine aktive Wirtschaftsför-
derung bereitstellen? 
 

17 
(53%) 

9 
(28%) 

6 
(19%) 

5. Soll sich die Repla für einen Ausbau des 
übergeordneten Strassennetzes einset-
zen? 
 

22 
(67%) 

6 
(18%) 

5 
(15%) 

6. Unterstützen Sie den Grundsatz, die künf-
tige Siedlungsentwicklung besser auf die 
Erschliessung mit öffentlichem Verkehr 
auszurichten? 
 

19 
(58%) 

13 
(39%) 

1 
(3%) 

7. Erachten Sie es als richtig, dass die Repla 
Vorschläge für eine Neuordnung der Ge-
meinden erarbeitet. 
 

21 
(62%) 

9 
(26%) 

4 
(12%) 

 
 
Hinweis:  Bei den Fragen 1 und 4 wurden total 32, bei der Frage 7 total 34 Punkte, bei allen 

übrigen total 33 Punkte gesetzt. 
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Zukunftsvision Repla Unteres Bünztal  2. Konferenz vom 23.11.2005 
 

Thesen und Ziele aus dem Bereich Landwirtschaft / L andschaft 
 (Ergebnis der Umfrage anlässlich der Konferenz) 

 

Thesen, Ziele Zustim-
mung * 

Ablehn-
ung * 

Bemerkungen 

1 Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung wird auch in Zu-
kunft das Landschaftsbild massgeblich prägen. 

31 

(94%) 

2 

(6%) 

- im unteren Freiamt nicht 
- nicht massgeblich 

2 Mittel- bis langfristig können auf den rund 3000 ha land-
wirtschaftlicher Nutzfläche etwa 150 Betriebe weiterbe-
stehen. 

25 

(78%) 

7 

(12%) 

- zu klein, theoretische Zahl, 
- abhängig von Bewirtschaftung 

3 Die heute für die landwirtschaftliche Produktion genutzte 
Fläche von rund 3000 ha kann und soll auch langfristig als 
solche erhalten bleiben.. 

25 

(74%) 

9 

(16%) 

 

4 Veränderungen in den landwirtschaftlichen Produktions-
formen werden Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
haben. Diese sollen mit Rücksicht auf bestehende Land-
schafts- und Naturwerte geschehen. 

30 

(91%) 

3 

(9%) 

 

5 

 

Die verschiedenen Nutzungsansprüche an die Landschaft 
sind im Rahmen von Gesamtkonzepten auf einander 
abzustimmen. 

31 

(94%) 

2 

(6%) 

 

6 Die bestehenden, naturnahen Lebensräume und Einzel-
objekte sind zu erhalten und durch Vernetzung aufzuwer-
ten. Die Artenvielfalt ist zu erhöhen. 

32 

(94%) 

2 

(6%) 

Artenvielfalt muss nicht unbedingt 
erhöht werden. 

7 Öekologische Ausgleichsflächen sind als Vernetzungs-
elemente so anzuordnen, dass möglichst keine Konflikte 
mit der landwirtschaftlichen Nutzungen entstehen. 

30 

(91%) 

3 

(9%) 

nicht möglich 

8 

 

 

Die Landwirtschaft wird auch in Zukunft auf namhafte 
Beiträge der öffentlichen Hand (Subventionen, Direktzah-
lungen, Ökobeiträge) angewiesen sein. 

22 

(65%) 

12 

(35%) 

so wenig wie möglich, so viel wie 
nötig, nicht namhafte, sondern an-
gemessene Beiträge 

9 Landwirte müssen für Arbeiten in den Bereichen Land-
schafts- und Naturschutz, die keinen wirtschaftlichen 
Ertrag abwerfen, angemessen entschädigt werden. Dafür 
sind die nötigen finanziellen Mittel bereitzustellen. 

24 

(75%) 

8 

(25%) 

auf die Bewirtschafte abgestimmt 

10 Die Landwirtschaftszone soll grundsätzlich jenen Betrie-
ben vorbehalten sein, die ausschliesslich in der Landwirt-
schaft tätig sind. Nebenerwerb ohne direkten Bezug zur 
Landwirtschaft soll nicht in der Landwirtschaftszone aus-
geübt werden. 

20 

(65%) 

11 

(35%) 

- ist Sache des RPG 

 

11 Die künftig nicht mehr für die Landwirtschaft benötigten 
Gebäude ausserhalb der Bauzone sollen nur soweit für 
andere Nutzungen verwendet  werden, als diese einen 
unmittelbaren Bezug zu einem langfristig weiterbestehen-
den Landwirtschaftsbetrieb haben und kein zusätzliches 
Personal erfordern (wie z.B. Ferien auf dem Bauernhof). 

21 

(68%) 

10 

(32%) 

- ist Sache des RPG 

- situativ entscheiden 

- Pferdehaltung zulassen 

12 

 

 

Landwirtschaftliche Betriebsgebäude ausserhalb der Bau-
zonen, die nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden 
können, sollen zurückgebaut werden. Die Gesetzgebung 
soll entsprechend angepasst werden. 

11 

(35%) 

20 

(65%) 

- ist Sache des RPG 

- Kleintierzüchtung zulassen 

 
Hinweis:  Es wurden nicht alle Fragebogen vollständig ausgefüllt, weshalb das Total der Ant-

worten je nach Frage unterschiedlich ist.  
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Zukunftsvision Bünztal 3. Konferenz vom 7. Juni 200 6 
 

Grundsätze und Thesen zur künftigen Entwicklung der  Region 
Ergebnis der Diskussion in den Gruppen 

 
An der 3. Konferenz wurden die im folgenden skizzierten Thesen erläutert und anschliessend in vier 
Gruppen diskutiert. Die Kolonne „Beurteilung“ enthält das zusammengefasst Ergebnis dieser Gruppen-
arbeit. 
 
 
A. Allgemeine Grundsätze und Ziele  
 
 These Beurteilung  

1 Die äussere Abgrenzung des bestehenden 
Siedlungsgebietes soll langfristig nicht er-
weitert werden. Es bestehen ausreichend 
innere Reserven. 

Weitgehende Zustimmung mit folgenden Hin-
weisen:  

- Bestehende „Löcher“ sollen bei Bedarf und 
Eignung gefüllt werden können. 

- spezielle örtliche Gegebenheiten sind zu 
beachten 

-  Immissionsprobleme an Verkehrsachsen 
beachten 

- Abgrenzung eng um bestehende Bebau-
ung/Zonierung ziehen 

- Zentren vermehrt zur Zusammenarbeit 
anhalten. 

 

2 Die heute sehr langen Grenzen zwischen Bauge-
biet und Kulturland sollen reduziert und arron-
diert werden. 

Weitgehende Zustimmung mit folgenden Hin-
weisen: 

- keine Auszonungen 

- Topographie beachten 

- kein sehr wichtiges Ziel 

 

3 Die Kapazität des Siedlungsgebietes soll nur 
durch innere Verdichtung im Bereich von gut 
bedienten Haltepunkten des öffentlichen 
Verkehrs erweitert werden. 

Weitgehende Zustimmung mit folgenden Hin-
weisen: 

- möglichst statt „nur“ 

- öV nicht ausschliessliches Kriterium, in 
einzelnen Gemeinden und Gebieten ist ei-
ne gute öV Erschliessung nur bedingt mög-
lich 

 

4 Das Verkehrswachstum soll durch geeignete 
Massnahmen auf den öffentlichen Verkehr 
und den Langsamverkehr (Fuss- und Velo-
verkehr) gelenkt werden. 

Grundsätzliche Zustimmung, jedoch Frage 
nach den Massnahmen: wie kann dieses an 
sich erwünschte Ziel umgesetzt werden? 

-  öV für Berufsverkehr geeignet, für Freizeit-
verkehr nur bedingt 

- Flächendeckende gute öV Erschliessung 
scheitert an den Kosten. 

- MiV wird auch in Zukunft nötig sein. 

 

5 Die bestehenden Qualitäten der Landschaft 
sind zu erhalten und aufwerten. 

Allgemeine Zustimmung, bestehende Natur-
räume und Siedlungstrenngürtel erhalten 

 
 



Repla Bünztal, Schlussbericht Zukunftsvision Anhang 1.5   

B. Thesen zu einzelnen Bereichen: 
 

1. Bereich Siedlungsstruktur und –entwicklung 

1.1 Das Siedlungsgebiet Wohlen-Villmergen-Hilfikon-Büttikon 
ist als Regionales Zentrum gemeinsam weiter zu entwi-
ckeln und zu gestalten. 

Zustimmung 

1.2 Das Siedlungsgebiet Dintikon-Dottikon-Ballygebiet Vill-
mergen-Hägglingen ist als regionales Nebenzentrum mit 
Arbeitsplätzen an den Verkehrsachsen und attraktiven 
Wohnlagen gemeinsam weiter zu entwickeln und zu ges-
talten 

Zustimmung 

1.3 In den übrigen Gemeinden sind die Siedlungsgebiete 
sind mit Schwerpunkt auf hoher Wohnqualität in ländli-
cher Umgebung zu erhalten und zu gestalten, mit Ge-
werbe als ergänzender Nutzung an gut geeigneten Ver-
kehrslagen. 

Zustimmung 

2. Bereich Landschaft - Landwirtschaft 
2.1 Für die langfristig weiter bestehende Landwirtschaft sind 

bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen. 
Zustimmung, gute Produktionsflä-
chen freihalten, Landwirtschaft bes-
ser organisieren 

2.2 Neben der Produktion von Nahrungsmitteln hat die 
Landwirtschaft eine massgebliche Bedeutung für die 
Gestaltung und Pflege der Landschaft. Die dafür geleiste-
ten Aufwendungen sind abzugelten. 

Zustimmung 

2.3 Die im Landschaftsentwicklungsprogramm (LEP) enthal-
tenen Ziele und Grundsätze sind in enger Zusammenar-
beit mit den Grundeigentümern und Bewirtschaftern zu 
präzisieren und umzusetzen. 

Zustimmung mit folgenden Hinwei-
sen 

-  Ziele sind klar und gut, Probleme 
liegen im Detail der Umsetzung 

-  Umsetzung gemeindeübergrei-
fend organisieren 

- Entschädigung kantonal regeln 

3. Bereich Verkehr 
3.1 Das übergeordnete Strassennetz, insbesondere die Zu-

fahrten zu den Autobahnanschlüssen, ist im Rahmen ei-
nes überregionalen Gesamtkonzeptes für das ganze 
Freiamt  überprüfen. 

Zustimmung 

3.2 Die SBB – Linie Lenzburg – Rotkreuz ist als Hauptachse 
für den öffentlichen Personenverkehrs zu erhalten und zu 
fördern. Die Lage einzelner Haltepunkte ist zu überprüfen 
und besser auf das Siedlungsgebiet abzustimmen. 

Zustimmung 

4. Gemeindestrukturen, die Region im Kanton 
4.1 Die Region ist der Siedlungsentwicklung entsprechend 

politisch neu zu gliedern. Dabei sind langfristig lebensfä-
hige Gemeinwesen zu bilden. 

Zustimmung und Ablehnung 

4.2 Es sind neue, für eine effiziente überregionale Zusam-
menarbeit taugliche Strukturen schaffen. 

Keine Aussagen 
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Inhaltsverzeichnis Grundlagen  
 
1.  Übersichten 
1.1 Das Bünztal im Verhältnis zu grossen umliegenden Zentren (Karte) 
1.2 Die Region Bünztal im Kanton (Grafik) 
1.3 Die Region Bünztal im Verhältnis zu Zürich (Grafik) 
1.4 Gemeindestruktur im Raum Freiamt (Grafik) 
1.5 Schema Siedlung und Verkehr in der Region Bünztal (Grafik) 
 
2. Flächen, Wohnbevölkerung, Arbeitsplätze 
2.1 Region Bünztal: Arealstatistik, Bauzonen, Wohnbevölkerung, Arbeitsplätze (Tabelle) 
2.2 Region Bünztal: Bauzonenflächen der Gemeinden und Anteil an Gesamtfläche  
2.3 Region Bünztal: Entwicklung der Wohnbevölkerung 1900 – 2000, insgesamt und 

ausserhalb der Bauzonen (Tabelle) 
2.4 Region Bünztal: Arbeitsstätten , Beschäftigte (Tabelle) 
2.5 Region Bünztal: Beschäftigte nach Gemeinden (Grafik) 
2.6 Region Bünztal: Struktur der Landwirtschaftsbetriebe (Tabelle, Grafik) 
 
3. Bauzonen 
3.1 Region Bünztal: Struktur der kommunalen Zonenpläne (Tabelle) 
3.2 Region Bünztal: Nicht überbaute Bauzonen nach Gemeinden (Grafik) 
3.3 Region Bünztal: Bauzonen Dintikon, Ballygebiet Villmergen, Dottikon, Hägglingen  
3.4 Region Bünztal: Bauzonen Hilfikon, Villmergen, Wohlen (Karte) 
3.5 Region Bünztal: Gesamtübersicht Siedlungsgebiet, Wohnbevölkerung, Arbeitsplätze 
 
4. Entwicklung und Prognose der Wohnbevölkerung 
4.1 Region Bünztal: Wohnbevölkerung der Gemeinden: von 1900 bis 2020 (Tabelle) 
4.2 Region Bünztal: Einwohnerkapazität der Bauzonen (Tabelle) 
4.3 Region Bünztal: Wohnbevölkerung Ende 2004 und Reservekapazität der Bauzonen  
 
5. Strassennetz, Pendler 
5.1 Region Bünztal: Übersicht Strassennetz mit Verkehrsbelastungen 
5.2 Wohlen: Arbeitszupendler insgesamt 
 
5. Finanzkennzahlen  der Gemeinden (Tabelle) 
 
 

Hinweis: 
 

 
Diese Grundlagen sind in einer separaten Beilage  zusammengefasst. Diese ist  
einsehbar unter: 
 
- www.wohlen.ch (Stichworte: Projekte/Regionalplanung) 
- www.ag.ch (Stichworte: Raumentwicklung/Replas/aktuelle Projekte)  
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Problemkatalog 
 
 
Die folgenden zehn Beispiele illustrieren, welche Fragen und Probleme im Rahmen des REK zu 
bearbeiten sind. Auch Beispiele, die nur eine Gemeinde betreffen, haben in der Regel eine re-
gionale Dimension, weil die bauliche Entwicklung einer Gemeinde immer auch Auswirkungen 
auf die ganze Region hat.  
 
Im Rahmen des REK muss dieser Problemkatalog diskutiert, bereinigt und ergänzt werden.  
 
Alle Beispiele haben auch rein kommunale Aspekte. Die Bearbeitung im Rahmen des REK soll 
sich jedoch auf regionalen Aspekte  beschränken.  
 
 
Inhaltsübersicht: 
 
1. Ballygebiet Villmergen 

2. Bahnhof Wohlen und Grenzbereich Villmergen – Wohlen 

3. SBB – Station Hendschiken 

4. Siedlungsgrenzen Hägglingen 

5. Siedlungsgebiet Waltenschwil 

6. Siedlungsgebiet und Bahnhof Othmarsingen 

7. Siedlungsgebiet Uezwil 

8. Siedlungsgebiete Büttikon und Büelisacher (Waltenschwil) 

9. Siedlungsgebiet Sarmenstorf 

10. Das übergeordnete Strassennetz im Freiamt im Verhältnis zu den Siedlungsgebieten 
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